
Bekanntmachung 
Vollzug des Baugesetzbuches -BauGB- 
Bekanntgabe der Richtwerte von Grundstücken zum Stand 01.01.2022 gem. § 196 Abs. 3 BauGB in der Verfassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI. I S. 2141) i. V. m. § 16 Abs. 3 der Verordnung 
über die Gutachterausschüsse 
Aufgrund der o. g. Vorschriften werden nachstehend die vom Gutachterausschuss des Landkreises Würzburg ermittelten Richtwerte von Grundstücken in der Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt bekannt gegeben: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Die vom Gutachterausschuss ermittelnden Bodenrichtwerte für den Landkreis Würzburg liegen ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung für die Dauer eines Monats im Dienstzimmer Nr. 1.02 bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt, sowie in den Rathäusern der jeweiligen Mitgliedsgemeinden öffentlich aus und können dort während den allgemeinen Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
 
Gem. § 196 Abs. 3 BauGB kann jedermann von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und von der höheren Verwaltungsbehörde (Regierung von Unterfranken, Peterplatz 9, 97070 Würzburg), gegebenenfalls 
vom oberen Gutachterausschuss (ebenfalls Regierung von Unterfranken) über den Inhalt und die Absicht der Richtwerte Auskunft verlangen. 
 
Weiterhin besteht das Recht von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses beim Landratsamt Würzburg Auskunft über die Richtwerte zu verlangen. 
 
Eibelstadt, 04.07.2022      Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt    Dienststunden der VGem. Eibelstadt: 
          Mo - Fr.  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  Angeheftet am:   
      gez.      Di.  13.00 Uhr bis 17.30 Uhr  Abgenommen am: 
                 Schenk      Do.  13.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
                Gemeinschaftsvorsitzender 


